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COVID-19-Pandemie: Was haben wir daraus gelernt?

Palliativ-Networking in Zeiten von Covid-19
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Covid-19 – Ein Prüfstein für Palliative Care
International COVID-19 Palliative Care Guidance for Nursing Homes

Leaves Key Themes Unaddressed



Was ist in der ersten Welle zu kurz gekommen?

• Umfassendes Advance Care Planning - Entscheidungsfindung

• Multidimensionale Symptomerfassung und -behandlung

• Schulung von Pflegepersonal im Bereich Kommunikation

• Best Supportive Care am Lebensende

• Einbezug von Fachpersonen für Palliative Care, Hospizeinweisung

• Unterstützung von Angehörigen, insbesondere in Trauerphase

• Unterstützung des Betreuungsteams Gilissen J, Pivodic L, Unroe KT, Van den Block L. 
International COVID-19 Palliative Care Guidance for
Nursing Homes Leaves Key Themes Unaddressed. 
J Pain Symptom Manage. 2020;60(2):e56-e69. 



Zitate von Pflegeheimleitungen nach der ersten Covid-19-Welle:

„Natürlich handeln wir strikt nach dem Willen der Bewohner aber…“
„….wir waren der Ansicht, dass wir niemanden einweisen dürfen und haben 
daher alle Covid-19-positiven Bewohner im APH betreut.“

„… wir haben eine Kohortenstation definiert und eingerichtet, dann aber 
beschlossen, dass wir alle Covid-19-positiven Bewohner ins Spital einweisen 
und niemanden im Haus betreuen.“

„…das war ein Riesenstress – wenn es zu einer zweiten Welle kommt werden 
wir alle Covid-19 positiven Bewohner sofort ins Spital verlegen.“

Advance Care Planning und Entscheidungsfindung –
wo liegen die Herausforderungen bei Covid-19?



Stellen Sie sich vor, Sie tragen als Pflegeheimleitung zu 
Corona -Zeiten die Verantwortung für 130 Bewohnende…

Was möchte jede einzelne Bewohnende? 
Wurde sie über mögliche Verläufe von 
Covid-19 aufgeklärt? Kennt sie wirklich alle 
Behandlungsoptionen und –orte?

Wann soll dieser Wille umgesetzt werden?
Welche Parameter muss ich beachten, 
wenn eine Klinikeinweisung erwünscht ist?

Profitiert sie von der von ihr gewünschten 
Massnahme (z.B. Intensivstation)?

Gibt es epidemiologische Gründe, 
die zu einer Entscheidung gegen den 
Willen der Person führen könnten?
Wie kommunizierte ich das?

Gibt es ein evtl. Ressourcenproblem, 
das zu einer Entscheidung gegen 
den Willen der Person führen 
könnte? Wie kommuniziere ich das?



Wille, Indikation, erwarteter Nutzen einer Massnahme, 
epidemiologische Indikation und Ressourcenfrage sind 

strikt zu trennen
„Ich möchte nicht auf einer Intensivstation behandelt werden; ich weiss gar 
nicht, ob eine solche Behandlung nützlich für mich sein könnte und 
überlasse meinen Beatmungsplatz lieber einer jüngeren Person.“

Was möchte die betroffene Person?

Wann soll dieser Wille umgesetzt werden?

Profitiert sie von der Massnahme?

Gibt es epidemiologische Gründe, 
die zu einer Entscheidung gegen den 
Willen der Person führen könnten?

Gibt es ein Ressourcenproblem, das 
zu einer Entscheidung gegen den 
Willen der Person führen könnte?



Keine Willensbildung ohne adäquate Information 

www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/C_Fachgesellschaft/Task_Forces/200421_Info
rmationsblatt__Corona-Virus_final.pdf



Willensbildung und -bekundung benötigt Zeit

Pallnetz.ch Palliative.ch Informationsblatt Coronavirus



Auch Pflegeheimbewohner haben das Recht, bei einem 
schweren Verlauf in ein Spital oder auf eine 

Intensivstation eingewiesen zu werden
Wann müssen Pflegende eine 
Einweisung erwägen?

qSOFA-Score

(ab 1  Spital, ab 3 IBS)

- neu aufgetretene Verwirrtheit

- Atemfrequenz > 22/Min.

- Blutdruck syst. < 100 mmHg

- + O2-Sättigung ≤ 92%

Wann nimmt man an, dass Bewohner nicht 
von Intensivstation profitiert?

Schwere Begleiterkrankungen, z.B.

- Herzinsuffizienz NYHA IV 

- COPD GOLD IV 

- Fortgeschrittene Tumorerkrankung 

- schwere Demenz
Gemäss DiV-BVP 9.4.2020



Handeln gegen den Willen des Patienten und nicht 
entsprechend den klinischen Indikationen

Schweizerisches Epidemiengesetz
Art. 30 Grundsatz

Eine Massnahme nach den Artikeln 33–
38 darf nur angeordnet werden, wenn:

• a. weniger einschneidende 
Massnahmen, um die Verbreitung 
einer übertragbaren Krankheit zu 
verhindern, nicht ausreichen oder 
nicht geeignet sind; und

• b. die Massnahme dazu dient, eine 
ernsthafte Gefahr für die Gesundheit 
Dritter abzuwenden.

Art. 35 Quarantäne und Absonderung

Genügt die medizinische Überwachung 
nicht, so kann:

• a. eine Person, die krankheitsverdächtig 
oder ansteckungsverdächtig ist, unter 
Quarantäne gestellt werden.

• b. eine Person, die krank oder angesteckt 
ist oder Krankheitserreger ausscheidet, 
abgesondert werden.

• Die betroffene Person kann wenn nötig in 
ein Spital oder in eine andere geeignete 
Institution eingewiesen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html%23a30
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html%23a35


Auch begrenzte Ressourcen können dazu führen, 
dass das Handeln nicht dem Willen des Patienten 
und den medizinischen Indikationen entspricht



Covid-19 – Ein Prüfstein für Palliative Care
Networking – Interprofessionalität unabdingbar zur 

Bewältigung der mit Covid-19 einhergehenden Probleme



Expertenkommission Covid-19 für Langzeitpflege
Basel-Stadt (und Baselland) 



Anfragen an die Expertenkommission 
Langzeitpflege in den ersten sechs Wochen

• Wer testet in APH am Wochenende?

• Wie geht eine Reihentestung in einem 
APH konkret vor sich?

• Wo stehen Spitalplätze zur Verfügung?

• Sollen Bewohnende 
Patientenverfügung oder ärztliche 
Notfallanordnung erstellen?

• Sollen Bewohnende bei der Pflege 
Masken tragen?

• Wie lässt sich je nach Haus konkret 
eine Kohortierung realisieren?

• Wie soll sich das Personal in den 
Pausen verhalten?

• Besucherregelung bei betroffenen 
Bewohnenden? 

• Spitex-Anfrage: Covid-19-Patientin mit 
Demenzerkrankung, die ohne Maske 
auf die Strasse geht.


